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Sehr geehrter Herr Prasident!

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Stephanie Krisper, Kolleginnen und Kollegen haben am
28. Februar 2022 unter der Nr. 10028/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage
betreffend Systematische Postenkorruption gerichtet.

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt:

Gemal §§ 2 bis 4 AusG ist vor der Betrauung einer Person mit einer hohen Funktion bzw. ei-
ner Leitungsfunktion diese auszuschreiben. Hierbei bezieht sich § 2 AusG auf die Ausschrei-
bung von Leitungsfunktionen in Zentralstellen, § 3 AusG auf die Ausschreibung der Leitung
von nachgeordneten Dienststellen und § 4 AusG auf die Ausschreibung von sonstigen hoher-
wertigen Arbeitsplatzen (A1/5 oder hoher; A2/8) im nachgeordneten Bereich.

Daruber hinaus (somit aulRerhalb des Anwendungsbereiches der §§ 2 bis 4) normiert § 20
AusG, dass jede freigewordene oder neu geschaffene Planstelle vor der Besetzung 6ffentlich
in der Jobborse auszuschreiben ist. Zur Gewinnung bundesinterner Interessent:innen kann
abweichend davon eine ressortinterne oder eine bundesinterne Bekanntmachung in der Job-
borse erfolgen.

Diese Ausschreibungs- bzw. Bekanntmachungspflicht des § 20 AusG bzw. der §§ 2 bis 4 AusG
bezieht sich jedoch ausschlieBlich auf freie oder neu geschaffene Planstellen, die der Dienst-
geber dauernd besetzen mochte. Regelungen liber die vorlaufige Besetzung von Leitungsfunk-
tionen bzw. Arbeitsplatzen enthalt das AusG nicht.

Auf die Organisationsinderungen bzw. auf die Anderung der Geschiftseinteilung nimmt das
AusG in den §§ 4a und 5 Abs.3 Bezug.

Gemal § 4a AusG hat eine Ausschreibung nach den §§ 2 bis 4 stattzufinden, wenn sich mehr
als die Halfte der Aufgaben des von einer Organisationsanderung betroffenen Arbeitsplatzes
(Funktion) andert.
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§ 5 Abs. 3 AusG enthalt Regelungen (iber den Zeitpunkt der Ausschreibung. Demgemal hat
die Ausschreibung moglichst drei Monate vor, spatestens jedoch innerhalb eines Monates
nach Freiwerden der Funktion oder des Arbeitsplatzes zu erfolgen. Die Frist von einem Monat
verlangert sich auf drei Monate, wenn noch nicht feststeht, ob diese Funktion oder dieser
Arbeitsplatz bestehen bleiben oder aufgelassen werden soll. Wird eine Funktion neu begriin-
det oder ein Arbeitsplatz neu geschaffen, so sind diese innerhalb eines Monates ab dem Tag
der diesbeziiglichen organisatorischen MalRnahme auszuschreiben.

Zusammenfassend kommt das im AusG vorgesehene Procedere daher dann zur Anwendung,
wenn Planstellen dauernd besetzt werden sollen, weil sie neu geschaffen, frei geworden (etwa
aufgrund von Pensionierungen, Austritten, Arbeitsplatzwechsel, 0.A.) oder sich die Tatigkeiten
und Aufgaben bestehender Arbeitspldtze/Planstellen - etwa in Folge von Organisationsande-
rungen bzw. Anderungen der Geschiftseinteilung — derart gedndert haben, dass das AusG
eine Ausschreibung zwingend vorsieht. Voriibergehende Betrauungen sind davon deshalb
nicht erfasst, da sie etwa ein rasches Reagieren auf kurzfristige Vertretungskonstellationen,
befristete Bedarfe oder sonst zeitlich begrenzte Bedarfe erméglichen sollen.”

Zu den Fragen 1 bis 3:

» Wie oft und wann wurde die Geschdftseinteilung Ihres Ressorts seit 2013 gedndert
(Bitte um Ubermittlung aller der in diesem Zeitraum in Geltung gestandenen Versionen
der Geschdftseinteilung)?

a. Wie viele Leitungsfunktionen wurden jeweils durch die Anderung der Ge-
schdftseinteilung vakant (Bitte um Auflistung nach Geschdftseinteilung und je-
weiliger Ebene Leitungsfunktion: Sektion, Gruppe, Abteilung sowie Stabstelle)?

b. Wie viele Leitungsfunktionen waren danach neu zu besetzen (Bitte um Auflis-
tung nach Geschdftseinteilung und jeweiliger Ebene Leitungsfunktion: Sektion,
Gruppe, Gruppe, Abteilung sowie Stabstelle)?

» Wie viele und welche Leitungsfunktionen wurden vorldufig

a. mit Personen aus dem Kabinett besetzt (Bitte um chronologische Auflistung)?

b. mit dem Generalsekretdir oder Personen aus dem Biiro des Generalsekretdirs
besetzt (Bitte um chronologische Auflistung)?

c. mit Personen aus anderen Ressorts besetzt (Bitte um chronologische Auflis-
tung)?

d. mit Personen, die nach 2017 ins Ressort gekommen sind besetzt (Bitte um
chronologische Auflistung)?

» Wie viele und welche Leitungsfunktionen wurden in lhrem Ressort seit 2013 vergeben
(Bitte um chronologische Auflistung mit den jeweiligen Informationen)?

a. Wie viele Personen haben sich fiir die ausgeschriebenen Leitungsfunktionen
beworben?

b. Zu welchen Ergebnissen fiihrten die jeweiligen Auswahlverfahren (Bitte um
Ubermittlung der Bewerber-Rankings)?

c. Wie viele Leitungsfunktionen wurden mit Personen besetzt, die zuvor vorléufig
mit dieser Funktion betraut waren?

d. Wie viele Leitungsfunktionen wurden mit internen Personen besetzt?

Mit Inkrafttreten der BMG-Novelle 2020, BGBI.I, Nr. 8/2020 am 29. Janner 2020 kam es zu
Anderungen der Zustindigkeiten in den Bundesministerien. Die Beantwortung der gegen-
standlichen parlamentarischen Anfrage erfolgt jedoch im Rahmen des jetzigen Zustandigkeits-
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bereiches ab meinem Amtsantritt ab 7. Janner 2020, da eine Zusammenfiihrung der unter-
schiedlichen Geschaftseinteilungsanderungen in den unterschiedlichen, vormaligen Ressort-
konstellationen nicht moglich ist.

Betrauun
Datum der 8

GE-Anderung SC GL AL StSL RL

29.1.2020
(provisorische GE-Anderung: zu
den Sektionen | — IV kommen die
Sektionen V - VII)

9.11.2020 2 4

1.3.2021 1

15.5.2021

26.10.2021 2 2 1

Darilber hinaus darf ich auf die Einleitung verweisen.

Ich ersuche um Verstandnis, dass aus Griinden des Personlichkeitsschutzes in einer offentli-
chen Beantwortung personenbezogene Informationen — wie etwa ,Bewerber-Rankings” —
nicht bekanntgegeben werden kdnnen.

Zu Frage 4:
» Wie viele und welche Personen waren in den Jahren 2013-2021 gleichzeitig im Kabinett

oder dem Generalsekretariat einerseits und einer Leitungsfunktion andererseits zuge-
teilt (Bitte um chronologische Auflistung pro Kalenderjahr)?
a. Welche dieser Leitungsfunktionen waren als Teilzeittéitigkeit ausgeschrieben?

Im Zeitraum Janner 2020 bis zum 28. Februar 2022 waren folgende 3 Personen gleichzeitig im
Generalsekretariat einerseits und in einer Leitungsfunktion andererseits tatig:

GS Dipl.-Ing. Herbert Kasser (durchgehend auch Leiter der Sektion I1)

SC" DI™ Kathrin Renz, BA, (Fachexpertin im Generalsekretariat, seit 19. April 2021 interimis-
tisch mit der Leitung der Sektion | — Prasidium und internationale Angelegenheiten betraut).

AL Mag. Florian Binder (Fachexperte im Generalsekretariat, ab 26. Oktober 2021 interimistisch
mit der Leitung der Abteilung 11/8 — Klimaticket betraut und per 10. Marz 2022 zum Leiter der

genannten Abteilung bestellt).

Aus dem Kabinett war im Zeitraum Janner 2020 bis 28. Februar 2022 niemand gleichzeitig mit
einer Leitungsfunktion betraut.

Es war keine dieser Leitungsfunktionen als Teilzeittatigkeit ausgeschrieben.
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Zu Frage 5:
» Sind aktuell Personen gleichzeitig im Kabinett und einer anderen Position in lhrem Res-
sort zugeteilt?
a. Wenn ja, welche Personen auf welchen Positionen?
b. Wenn ja, waren diese Funktionen als Teilzeittétigkeit ausgeschrieben?

Es sind aktuell keine Personen gleichzeitig im Kabinett und einer anderen Position in meinem
Ressort zugeteilt.

Zu Frage 6:
» Wie viele Mitarbeiter_innen lhres aktuellen Kabinetts bekamen bereits eine Stelle in Ih-
rem oder einem anderen Ressort durch wen wann zugesagt?

a. Wo und liber welchen Zeitraum wurden die jeweiligen Stellen ausgeschrieben?

b. Wie und von wem wurden die Bewerbungsvorraussetzungen und das Wording
der jeweiligen Ausschreibungen ermittelt?

c. Wie viele Personen haben sich fiir die ausgeschriebenen Positionen beworben?

d. Wurden externe Personalisten in die jeweiligen Besetzungsprozesse eingebun-
den?

I. Wenn ja: Welche waren das und wie wurden sie ausgewdhlt?

e. Zu welchen Ergebnissen fiihrten die jeweiligen Auswahlverfahren (Bitte um

Ubermittlung der Bewerber-Rankings)?

Alle Leitungsfunktionen werden gemal Ausschreibungsgesetz ausgeschrieben.

Gemal § 5 Abs. 2 AusG hat die Ausschreibung neben den allgemeinen Voraussetzungen jene
besonderen Kenntnisse und Fahigkeiten zu enthalten, die fir die Erfillung der mit der ausge-
schriebenen Funktion oder dem Arbeitsplatz verbundenen Anforderungen von den Bewerbe-
rinnen und Bewerbern erwartet werden. Diese besonderen Kenntnisse und Fahigkeiten haben
mit der zuletzt von der Bundesministerin oder dem Bundesminister fir Kunst, Kultur, 6ffentli-
chen Dienst und Sport genehmigten Arbeitsplatzbeschreibung und den in der Geschaftseintei-
lung vorgesehenen Aufgaben der jeweiligen Organisationseinheit (ibereinzustimmen. In der
Ausschreibung ist anzufiihren, mit welcher Gewichtung die besonderen Kenntnisse und Fahig-
keiten bei der Beurteilung der Eignung jeweils berlicksichtigt werden; dabei kann eine syste-
matische Zusammenfassung von einzelnen Kompetenzen zu Kompetenzbereichen erfolgen.

Es erfolgen keine Stellenzusagen auBerhalb des Verfahrens gemaR Ausschreibungsgesetz.

Zu Frage 7:
» Wie viele Mitarbeiter innen lhres aktuellen Kabinetts sind auf Planstellen anderer Mini-
sterien und wurden von diesen lhrem Ministerium zugeteilt?

a. Seit wann bestehen diese Zuteilungen jeweils?
b. Gab es Fiille, in denen Mitarbeiter_innen des Kabinetts auf eine Planstelle eines
anderen Ministeriums libertragen wurden und sogleich wieder zur Titigkeit im

Kabinett Ihres Ministeriums zugeteilt wurden?
i Wenn ja, wann wurde dies vollzogen und welche Ministerien waren in-

volviert?

Es sind keine Mitarbeiter:innen meines Kabinetts auf Planstellen anderer Ministerien und von
diesen zugeteilt. Es gab auch keine Falle, in denen Mitarbeiter:innen meines Kabinetts auf
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eine Planstelle eines anderen Ministeriums libertragen wurden und wieder zur Tatigkeit im
Kabinett meines Ministeriums zugeteilt wurden.

Zu den Fragen 8 und 9:

» In wie vielen Féllen wurden Mitarbeiter innen nach einer Geschdftseinteilungsdnde-
rung aus Leitungsfunktionen entfernt, aber erhielten Ergéinzungszulagen gern. 75 VBG
bzw. fielen in die "Fallschirmregel” gern. § 12b Abs. 5 GehG (Bitte um Auflistung der
Félle pro Kalenderjahr)?

» Was waren die Gesamtausgaben fiir Ergénzungszulagen gem. § 75 VBG und § 12b
GehG in den Kalenderjahren 2013-2022 (Bitte um Auflistung der Ausgaben pro Kalen-

derjahr)?

Im Jahr 2020 wurden 2 und im Jahr 2021 1 Mitarbeiter:in nach einer Geschéaftseinteilungsan-
derung aus einer Leitungsfunktion abberufen und erhielt/en eine Erganzungszulage.

Die Gesamtausgaben dafiir beliefen sich auf rund € 14.000,-.

Beilagen

i.V. Mag.(FH) Julia Preinerstorfer, MA

Leonore Gewessler, BA

BUNDESMINISTERIUM FUR

KLIMASCHUTZ, UMWELT, ENERGIE,
MOBILITAT, INNOVATION UND

@ TECHNOLOGIE

AMTSSIGNATUR

Hinweis

Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Datum

2022-04-28T15:40:50+02:00

Seriennummer

1871969199

Aussteller-Zertifikat

CN=a-sign-corporate-05,0U=a-sign-corporate-05,0=A-Trust Ges. f.
Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

Prufinformation

Informationen zur Prifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen
Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at/

5von5

www.parlament.gv.at



Unterzeichner Par | anent sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC 2022- 04-28T16: 11: 16+02: 00

(K OST.
&)\,\K By DS
< e
£y 3

Parlamentsdirektion

SIEGEL

Prufinformation I nformationen zur Prifung des el ektroni schen Siegels und des
Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent. gv. at/ si egel

Hinweis Di eses Dokument wurde el ektroni sch besiegelt.




		2022-04-28T15:40:50+0200
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2022-04-28T16:11:16+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




